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 Veröffentlicht am 09.01.1986

Norm

GmbHG §25

Rechtssatz

Die besondere Treuep3icht der Geschäftsführer, verbietet ihnen den Einsatz gesellschaftsrechtlicher Machtbefugnisse

zugunsten gesellschaftsfremder Zwecke und die eigennützige Ausnützung der Organstellung auf Kosten der

Gesellschaft. Dies steht in der Regel einer Kreditgewährung eines Geschäftsführers an sich selbst oder an einen

anderen Geschäftsführer im Wege.
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